
Ergänzung zum Beschluss der
Mitgliederversammlung am 10.06.2023

Liebe Gartenfreunde,

ergänzend zum bereits erfolgten Aushang gilt ab sofort
folgende Regelung bezüglich der Anrechnung von
geleisteten Arbeitsstunden für die Pflege von Hecken:

- Eckgärten mit einer Außenhecke erhalten 6 Stunden

- Vogelschutzhecken mit einer Höhe von 1,80 m erhalten
3 Stunden

- Eckgärten ohne Außen- oder Vogelschutzhecke
müssen 6 Stunden leisten

Der Vorstand




